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Vorlaubenhäuser im Landkreise Elbing.
Von H. Mankowsky.

Der EJbinger Landkreis gehört z\Hife!!os zu den landschaflUch
chönstcll und d.b\vtchselul1gSreichslel1 ([cgrnden des deutschen
Ostens. .Er besteht aus drei ganz vefsclJicdenell Gebilden: der
Höhe, der NiedeIU';1g und der  ehrun:;:. Dic Elbin er 1-Jähe ist leil
WClse bewaldet und eneicht aLs lillKe]gruppe illren höchsTcn Punkr
im Butterberg bei Trunz
mit 197 m Höhe. Dieser
Höhenzug trägt vielfach den
Namen Trunzer Berge. Wer
.etwa auf der Chaussee 1":1
bing nach Cadinen eine
Wagen fahrt oder Fuß\van
-derung ausfiihren wollte,
würde von den Reizen die
.ses Gehindeahschnittes iiber
rascht sein.

In der Ordenszeit wur
den von den R.ittern, die
meist aus MitteIdeutsch!and
stammten, die Siedler natur
.gemäß aus deren Hcima t
J:!cholt, und so kamen in
die Elbinger Geltcnd j:;"ran
ken und Thüringer. Ihre
Wohnhäuser unu IWie \\Jur
den nach ihren heimat
lichel! Vorbildern errichtet, und so findet man !loch hcute SO\\ 0111
.auf der Höhe als auch im \Verder die ma1crisr.:hen Bam rnhäher
mit Vorballten. auch Vorlauben genannt, die auf hölzemen Srtr;;en
(Ständern) rulIen. Leider
nimmt ihre Zahl von Jahr
zu Jahr ab, und in abseh
barer Zeit werden sie g-än2
lich verschwunden seil'].

Solche Bauernhäuser
mit Vorbauten kann man
noch sehen in Sen in. Trl1nz.
Dörbeck, WoJfsdorf   trühe,
Lenzen usw. Als gemein
same MerkmaJe a11er die
-seI' Bauten sind durchge
hende Ständer lind ein
fache klare LinienHihTtll1g
in der Musterung anzusehen,
Vic]fach erblickt man auch
lange, rautel1formig ver
,kreuzte Streber Über mehre
re Felder. Die meisten Fä
cher oder felder bilden
'Rechtecke. hir diese Mu
.sterul1g wurde als FüH
material Lehm oder Zie el verwendet.

Das Dach ragt Über den R.umpf \vol11 ein halbes bis nahezu
ganzes Meter Über. Im Mittelalter waren bei dem ,R"roßen Holz
reichtum des dCl1tschcll Ostens rachwerk- und Schurz bauten  ellr
'beliebt. Einige dieser Bauernhäuser stammen aus dem 16., die
mebtcl1 ::tbc!' aus dem 17. LInd 18. Jahrhll!1llert Diese Dal!erhaftig

hit läßt .sich liur aus dem eisenfesten Ho!z jcuL'r Zeit erklären_
\V5hrend die Giebel b-.;i einzelnen Vorlaubel1 aus Bretterver::.chla\2.
bestehen, werden sie bei andern als Fachwerk vom Rumpfe fort

Das ursprungJiche Strohdach i<;t hier und don durch
ersetzt und crfiiH[ gut seinen Zwedc

Wie ein BUck auf das
Bild zeigt, steht die Vor
laube Quer zur Straße. Ur
sprünglich diente sie zur
[in  und Durchfahrt des
\Vagens mit gedroschenem
Getr.cide, das im Oberge
schoB der Vor lau he Jabcrte.
Jene GetreideJagerstättcn
sind neuerdings in W ohn
gelegenheiten verw-andelt.
Bei niedersächsischen Bau
ernhäusern gah es auf der
R.üekseite des Hauses eine
Ein- bz\l,-. Durchfahrt iür
beladene Erntewagen. An
jenem Typ war die Längs
achse des Hauses aufge
schlossen. Dem fränkischen
bzw. thüringischen T) p ist
die Vorlaube der Längsseite

\'orgesctzt und erzeu t dadurch ein gutes Aussehen.
Aus der VorIaube gelangt man in den geräumigen Hausflur.

cie Die1e, an welche die abgetrennte KÜche mit großem Rauch
fdHg stoBt, wie er heute
noch anzutreffen ist. Die
noch vorhandenen Lauben
häuser 1m Elbjnger Land
kreise ziehen den BHek
aJJer Reisenden auf sich.
Der malerische F.indrnck
wird noch durch trecken
oder Bäume in der Umg:e
Dung verstärkt, und '\-0
Gartenzäune stehen, l)aSSen
sie Stch dem Hausbau mög
lichst au. (Siehe .Die Ge
schichte des Landkreises
Elbing von Lic. Dr. E. O.
Kerstan).

Solche Vorlaubellhäuser
gibt es noch im Danzlger
Werder. meist nach dem
fr;inkischen Typ, In dem
bei Danzig gelegenen gro
ßen Dorfe Ohra (O,m.Ü

steht ein niedersächsisches Bauernhaus, das im Jahre 1926 aui
Anregung des Hochschulprofessors Dr. Klöppel von der Stadt
gemeinde Danzig angekauft lind Instand gesetzt wllrde. Es sla,nrnt
aus dem 16. Jahrhundert lind wird "Löwenschloß  genannt, weil
es in zwei Nischen der Vorlaube J.,leillc Löwcnfigl!rcl1 zeigr.

Die Verantwortlichkeit des Lehrherrn für den Lehrling.
Von A. freymuth, Senatspräsident am Kammergericht i. R.

DH  LclJrJing"sycrhiiJtl1is wird vielfach ,"on den Schriftste!lern"
1)chal1dcll und in den Ta, csbIÜttern LInd fachzeitschriftcl1 erörtert
Dabei werden ill der Regel die Vorschriften liber die forrlt des
Lehrvertr,lgcs, iiber die DallIC( der Lehrzeit, iiber die Pfliclit zur

\\-eitcrbildnng: in den fonbilthIJIgssdmk'l!
Bestimmungen_ Es si1!U  tber lIoelJ ;!mkrl' \"o! -,.J:rii,,'LC
die praktisch viC:" [Lht '-Oll IIOl.'h g-roLkn't'
11[U!1L'ntJich iiir den Lchrhen.n du..' ,,-,,:hW,'1-..'
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Jastul1g bringcn kÖIlllcn. Dks sind diejenigen gesetzlichcn ßc
timl11u1J, cl1, dic dem Lchrherrn eiue besondere fÜrsorgepflicht auf
er1cgct1.

lfier kommt namentlich die Vorschriit des ti 618 des BÜrger
Jichcn Gesetzbuchs in fraKe. Danach hat der Dicllstherechtigtc
Räume, Verrichtungen oder Gerätschaften, die er zur VcrrichtJ\n
der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichtell und zu unterhalten,
llnd Dictl';tlcistllngcIJ, die tluter seiller AnordtlllTJg adel- seiner
Leitung 'vorzunehmen sind, so zu regeln, daß der Verpflichtcle gegen
Gefahr fÜr Leben uud Gesundheit  owett gcschLitzt ist, als die
Natur der Diet/ tlcistung es gestattet. Der Lehrling bt zwar noch
in der Ausbildung, h,:Jt aber Dienste zu leisten und ist daher ebenso
wie der schon der Lehr1ingsze1t entwachsene Geselle, IiatllJ.lnll s
lehrliu?: und sonstigc AngesteHte durch die erwähnte Vorschrift des
9 618 mit . csclriitzt. FÜr IJalIdlJ1I1KS\!;chiJfen be teht im liandels
e etzbuch eine dem   618 oe;:. Hiir.2:erJicheu Ge;:.etzbuchs ,ganz ent
sprechende Vorschrift in 9 62, und dort ist tloch in S 76 ausdrücklich
ausg-t.:sprocI1en, daß diese Sdut£vorschrift auch fÜr IiandlulIgs
IcIHlingc gilt für die gewerblichen Arbeiter enthält di  Gewcrbe
ordnnn9. Üh1Jlichc VorschrHtell, und es ist nicht daral1 zu zweifeln,
daß auch irn Gewerbebetrieb Lehllinge der Schutzvorschrift des
g 618 des Hrir er!ichen Ge::,etzbuchcs unterstehen, sowohl die liand
werkslehrlirlge wie die ::,orlsti,\.';en .zc\Verhlichcn Lchr1inge.

Danach muß also der Lehrherr z. ß. d.::lfür $or!?etJ, daß die Ar
beitsriiume  o eingerichtet sind, daß sie für die Gesulldheit des
Lehrlings nicht gefährlich sinJ. Dasselbe gilt fLir die H-öfe, die
Treppen. die Zugänge zu den Arbeitsstätten, auch die Zugange zuw
Keller ltsW. ßei deu Gerätschaften muß der LelJrherr dafür sor e[],
J:J.fJ sie iu OrdnulIg sind, daß z. B. Leitcrn keine s<.:hadhaftell
::,;prosscn haben, daß bei all sich gefährlichen Arbeiten Schutz
vorrichtungc!l, namentlich arl Maschinell soweit yorhalJden sind,
wie dies erforderlich und mit dem Zweck der Arbe!t vereinbar ist.
Dies gilt z. B. Hir die im flcischergewerbc benutzten Maschincn und
Gerätschaiten, ebenso in den Handwerksbetrieben der Schlosse:.,
der Schneider, der Tischler, der Tapezierer, der Installateure usw.
Es g-ilt aber auch in aJ1en anderen Gewerben, so z. H. im Gast
wirts. cwerbc, im liotelbetrieb, im rriseurgewerbe, in Wasch
an taJten, außerdem in allen fabrikbetricbell, ferner auch in Apo
thekelI, chemischen Bettiebel1 US\V. usw.

Di  schnJdhafte Verletzung der erwähnten SorJ.;falt-;pf1i..::ht legt
dem Lehrherrn die Verpflichtung zum Schadcncrsatz auf. Er mull
also, ',',':;nn durch den Verstoß gegen die Sor>!.faltspilicht der Lehr
linc; zu Schaden kommt, ihrJl selber oder \Inter Umstiindel1. auch
der Kf3nkcl1kasse, der Berufsgenosscl1schaft usw. den Aufwand :111
Arztkosten. HeiJungskosten, eine Kur, aber auch' fiir Jahre, ja Hjr
das ganle weitere Leben des Veflltlgliicktet1 eine Rente zahlell,
WC1lt1 allS dem Unfall sich eine dCluerndl: ArbcitsllnHihÜ?;kcit oder
dauernde Erwerbsbeschränkung- er).;ibt. Ganz besondcrs gefährlich
han!! flir dcn Lehrherrn folgender Ull1stand werden: Nach dcn ge
setzlichen Vorschriften muß möglichenfalls der Lehrhcrr nicht uur
den VCTlltJghicl{tert selbst, sonden! wcnn dieser durch den Unfall
seil! Lebcn verliert, anch den Hinterbliebenen Schadellcrsatz leisten,
der ihm dic Notwcndi)?;keit der Zahlung etrler lebel1 läl1Klichel1
J Clrti.' brinp:err kaUlI.

Aus der hcdeutsal11el1 höchstridterJidlell Rccli!;:.prcchl1ilg illJlr
1.Iie c  Rec:htsgebict seien cir1igc Er1tschßidull cn mitg-ctci!t:

1. Die Be!chnIIli?;Spf!icht des Lehrhernr. :Eil! Apothckerlehr
hili{ hatte im AuftraJ.;e  ciHes Lchrherrn gewisse Gefäße (Ampullen)
z\\zlIschl11Clzcl1. Dabei elllstand eine Explosion lind der Lehrling
wurde dabei verletzt. Sdacr Scl1adcllcrsatzldaj.{e  e Cl1 den Lehr
herrn IJaI <.1,1,> j cfchs!{ericht statmegeben uml fol){crrdcs uusgcflihrt

(Juristische 'VoLhenschriit 1913, Seite 3(2): Der Lehrhc:rr wHr
sich damit entschuldigen, daß der Lehrling zurzeit des VufaUs be
reits 20 Jahrc alt ul/d fast t:-wei ,Iahre als ApothekerlehrIin.z bei
ihm beschäftiJ.{t gewesen sei. .cr habe auch seine Frage, ob er mit
der Arbeit ausreichend vertrau.t sei, bejaht, mit dem Bemerkcn,.
dan er schon mehrmals dem GehiHen bei der'Tätigkeit des Am
pu[]cnzllschmelzens zugesehcn habe. Das kann den Lchrherrn abet:
nicht entschuldigen. :Es er.dbt nur, d<).ß der LehrJing zur Zeit des
Unfalls wußte, wie die Arbeit au<;zufü!lren sei; keinesfalls ergibt
sich aber, daß dem Lt.IJrling auch die Gefährlichkeit dcr Arbeit
bekannt war, oder daß der Lehrherr diese Kenntnis des Lehrlings
voraussetzen durfte. Dcl' Lehrherr war ul11somehr verpilichtet
auf die Gefahren hinzuwcisen und ihn tioer dic Vorbeugung zu
belehren, als er den Lehrling beauftragt hatte, während der Arbeit
des Ampul1enzuschmelzen.', R"leichzeitig 1\och den vVasserstand in
eilIelll :<.esseJ zu beobachten \lnd cinen ExtrJkl einzukochcn, so daß
die Gefahl bestand, daß der LehrJinR" -auf das Ampulleltzuschmelzcll
Hicht die mit Rücksicht auf die Gefällrlichkeit der Arbeit crforder
Hehe Aufmerksamkeit verwenden konnte. So bestand gerade die
Gefahr, daß der Lehrliug die Ampuilen zn lan!2:c oder zu tief in die
Flamme hielt, Dmch diescl! Umstand ht tJach den Feststelhmgeil
des Obcrlandcsgerichts höchstwahrscheinlich die Explosiolt ein
getreten, und es ist daher an;wl1c1unet1, daf{ der Unfa!! bei gehöriger
Belel1nrn.t;" des LcJ1r1ings vermieden sejn \vürde. Den Lehrherrn
trifft als<? ein Verschuldc11, und er i::,t schadenersatzpfIichti,l.;,

2. Haftung für den Angesklllerl. EiiJ hinger MeLIsch war bel
einem Kaufmann als liandJungslehrlil1X" heschäftigt. r::r erlitt in
fol el1der Weise einen Unfall, der ihm das Lcben koStf;"i.e: Ein er
wachsener AII!l:c tellter des Dienstherrn. ein tiandlu[1gsg hiJie, bc
auitra te den Lehrling, zu Zwecken des Geschäftsbetriebes in einem
Kahn hin und znrÜck Über dic Mosel 7.U fahren. Dabci schlug der
Kahn um \lud der Lehrling ertnmk. Die Mutter des verun lücktcn
Lehr1ings, eine arme \Vitwe, verklagte den Lehrherrn auf Scl1a
dener"at7. _ atlschcinend auf eine Rente, von dem Gesichtspunkt
aus, daß ihr die Unterstützung entzogen war, die sie von ihrem
Sohn nach Beendigung seiner Lehrzeit erwarten kO!mte, und nach
den gesetzJichcll Vorschriften zn beanspruchen hatte. Das Rclchs
cricht hat diesen Schadencrsatzansprtl<.:h der Witwe für bere<.:h
tjgt erklärt und foh.;endes ausgeführt (Eutscheidul1Rcn des Reichs
ge:richts. Band 77, Seite 408): Zunächst trifft deu liandlllllg gehiIfen
ein Verschulden. Dieser war dun;h den Lehrherrn zum Vor
gesetztcn des Lehrlings bestimmt worden n!ld wies den LehrJin
dureh Zurufe an, an einer bestimmten Stelle il1 grader Richtung
auf die dort befindliche Bnhne zu iiber die Mosel zu setzen und
nicht erst arn Ufer entlang eille Strecke ;;tufwärts zn fahren. Di
Ueherfahrt an lener Stelle war ab<.';r wegen des hoben Wasser
sta!ldc  lind starken Stromganges der Mosel gefährlich Ulld war
die Ursa.:he dafür, daß der Lebding mit dem Boot tllTIschJu  lind
ertranlc

Hierbei trifft dcn Lehrherrn selbst zwar kein V' rSdI1lId011.
Aber das Vel'SCllldder' trifft den IIalldlnn sJ.;ehi!fel1 UI1d auch hir
diesel I muG der Lellrhcrr einstehclJ. Er ist der Erfül1ungsgehilfc
(jes Lehrherrll, Hnd Hir dCII ErftllhuH?:s:-',chilferr muß gehaftd werden
Der Lehrherr muß also der Mutter des ycrung:Jikktcn 1. chdings
Schadenersatz leisteu. 

1'Aall :-;icht, wie weitrclchclJ(l dic FoJgctJ der SorgbltverlAzl1t1g"
fÜI' den Lehrhernr sein könllcn. \f/ie kaHn er sich schÜtzen? Da
dUfeh, daß er mö dichst peiulich auf die SicJH rIJeit des Lehrlings
hei aUcl1 Dicllslveffichtunge11 achtet, ferner durch eine tIaitpf1icht
versiehcrul1g.

Die neue Eisenbahnbrücke über den Regen bei Biaibach.
Zurzeit die weitestgespannte massive Eisenbahnbrüc1,e Deutschlands.

UrsPrlin licll w,u' <Jilll,  CiSCI:IIC GHlcrtrÜgerbrückc vorg:cs-c!ICr1.
\Ve'iclJ lier stiilldig-en Zurrahl1Jc der VcrkchrsJastclI !lud der Ja.
dtlrc!J hei EisellhrLJeJwl1 stets !Iotwünuf.";en VOllstÜ11Jig"i.:11 Answcchs
11111;'; der Ueberlnwte!J WUl'tk VOlt dur Eiscltba!rI1vcrwaltul1  die
7U Meli.:r weil gcsp,ut!ltc Lis-cJ!bcloubrÜckc vorgezogen, weil lHc (;

skh II,W]) dem heutigclI Stande der Bctorr- nud EiscniJetontcchl1ik
ohne St.:hwicri kcilcll dcn jcwciJi!4"ell A!lsprDchl"1l eIlÜ;pJ'c(,;!Jend v r
:-;tiirkclI was fiir die J:iIlStU]JUI1!4" ins\lcsollucre der Rcichsballll
"'11 !)eitlclI VOll ,t;rlllltlJc.t;<Jlro<Jr Bcd<JlltUll!4" ist.
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Verschiedenes.
Einführung des ncunstülldigen Arbeitstages im Straßenbau.

und Tiefbaugewerbe in Thürinxcn. Abwcichend VOll den gesetz
Heben Bestimmungen übcr den Achtstundentag ist vom I eichs
arbeitsminister d:=n Ländern die festsetzung der Arbeitszeit in
einzelnen Gewerbezweigen überlassen wordcn. Kraft dieser Ver
fügungsfreiheit ist nunmehr von der thüringischen Staatsre.derung
fÜr dieses Jahr im Siraßenbau- und Tiefbauge\verbe der ncun
sHindige Arheitstag; cingeflihri worden. Zum  rstellmal Si!lCI damit
die ge etzlichen Vorschriften bezügJich der täglich achtstÜndigen
Arbeitszeit auf Jandesrccl1t1ichclIl WC9.C abgeändert wDrdc!!. Zur
Begründung des Vorgehens weist die thÜTin.l!;ische Staatsregierung
cl;::rauf hiJl, daß die, verhältnismaßi){ wcnig:en, für den Straßenhau
verfüg;baren Yacharbeiter nur in den seltensten FäHcn an ihrem
Wohnort beschäftigt \verden könnten, \vodufch ihnen, da sie VOll
ihren Familien getrennt lehen mÜßten. ein besonderer Aufwand
erwachse. Dieser Umstand rechtfertige zur Erzielung: eincs
liöheren Verdienstes die Einfjjhrunp; einer längeren Arbeitszeit.
Beziig-]jch der Arbeitszeitre elul1g im Ticfbaugcwerbe ist femer be
merkenswert. daß die Tiefbauarbeiter seihst das Verlangen !:;c
steIlt lwbcn, in der Sommerzeit die Arbeit UITI eine Stunde zu ver
HinJ!.ern. Die Giilti)!;keitsc1auer der Henen Arbeitszeitregelung in
TJ1iiringen ist auf den Zeitraum vom 15. April bis zum 15. Sep
tember 1928 beschränkt fiir den Hoehban ist eine Verlän.r::enrng:
der Arheitszeit jcJocil nicht !!;cnehmip;t worden. Die Ab\veisl111g
dES Antrages des Arbcit.e;ebervcrbandcs im liochbaugewerbe wÜd
bemerkens\vencr \V:cisc damit begründet, daß die Genehmigung
einer nCl1J1stiindig-en Arbeitszeit hier nur dann in Frag;e kommen
]djl1ute, wenn infolgc zu gering:eIl VOI'lw. L nJcnseins von Facharbei
tU11 die rechtzeitige ferti. stcllt1llg von Bauten in Frage ;.;estelit
sei. Da ftir das .1.:1l1r 1928 im Iiinblick auf die Knappheit der zur
\Icrfijgun.ü.: stehendcn öffentlichen BuumilteJ ein 1\'1all!2:cl an Ba\!
facharbeitern Jwnm eintreten dürftc, mtißtc eine Zus<lmmendriitl
guug der Atlsfühnmg: VOH BauvorhabclJ auf wenige Monate Ycr
]rindert werden. Eine Vcr1ängerlms'; der Arbeitszeit im HocJrbau
;cwcrbc auf neun Stunden wÜrde daher zu riller Verstärkung der
Arbcitslosig-keit in -den nächsten Motwten fÜhren., die im Öfieut
1iclIeu Interesse yerhindert werden mÜssc.

Zulassung der I(apita1abfimJulIg in der Unfallyersicherung bei
Verwendung des Kapitals fiir den Wohnungsbau, G!eich der Ab
findlIngsmÖglichkeit bei der Krie?;sbt:schadigten- und Kriegshinter
bJicbcl1cJ1vcrsOrgUHP; ist JHlluTIchr allch in der UnfaJl\'crsichcrung
unter bestimmtcn BedillgllngCIl die Zulä6sig-keit der Kapi1alabfin
dung anerkannt worden. In Ucbcrcinst1mmung mit der l?cgchll1,1!;
I'ci der Kric9.sbeschi!djgtcl1- unu Krie shiI1terb]jcbcl!c1ln::r or HlIg',
d,d  nchen k!cinercn auch hÖhere J?cl1tcn his zu\' Vo1lrel1tc uUi"dl

el11e einmalige Kapitalzahlun:o; abgelöst weHlen können, wenn das
Kapital zur erwerbung einer \Volmung oder Zlir Beteiligung an
einer Siedlung verwendet wird, ist diese Art der Abfindung neuer
dings auch in der Unfallversicherung irr Aufnahme  ekommeil. Im
Interesse der Förderung des Wohnun);sbaues kann tliese Maß
nahme nur sehr begrÜßt werden. Die Gewährung tier Kapital
abfindung in der Unfallversicherung ist im wesentHcin::n an die
nachstehenden Bedingungen gekniilJIt. Voraussetzung ist, daß 1.
der Berechtigte das 21. Lebensjahr voJle!ldet und das 55. noch
nicht Überschritten hat. In letzterem faJJc kann der Abfindung nur
ausnahmsweise stattgegeben werden: 2. die RCtItD rechtskräftig:
als Daucrrcntc iest:relegt ist: 3. in den V crhä1tnisscn, die für die
FeststellUJlg der Dauerrcntc maßgebcnd waren, eine wesentliche
Aendenmg nicht mehr zu erwarten ist: 4. eine Gewiihr für die
nÜtzliche Verwendung des Geldes bestc-ht. ,"Ycnn die entscheidende
StcHe in bezug auf die 4. Vorallss(:(zung Bedcnken hat, so hat
si(' \.or der endp;iilti.2;cn Alnvcisung den Antragsteller VOll den
caflir maßgebcnden GrÜnden MHtei!l1ll  zu machen und ihm Ge
legenheii zm R:iicJdiu!1er1!l1  zu  dJelt.

Bcssere Submissionsuntcrlagen  :tIs Verbilli ul1gsmittel im BaUR
wcsen. Im ProviJtziallalldta  in Bcrlin hat kÜrzlid, eiBe Zusammen
kunft \'011 Organisiitiow.:n des Reichs\"erbandes Deutscher Gau
cnosscl1schaften und des Verbandes fÜr gemeinnÜrzige I3::tut itig
kcit swttg.efunden. Dabei hat der Ober-Re,gicrun!-;s- und Baurat
\'oG. dl'r frÜher im l- eichsaus chuß iÜr das deu
'"ersitz Whrte, darauf hin!-';cwiesen, \\ elchen EilIflLlB
das öffcntlicl1e Submissionswcsen bisher auf dic ßal1allsrilhrlln.
!lattc, weil der Auftrag meistens an die 111ilIde tf()rderndc firma
.!!tt!:eben \\ urdc. Diese l\lethouc habe oft bcwußt zu niedrig: 1\:11
kl'!tcrtl.: Preise mit sidl .c:ebraclIt, \\":1S d:11111 wieder zu qcJr!cdrk
AlIsiuhrwIJ.!: eder zu Nachberechnuu,?:clI, oder zu heiden J\1ifJs:Uindeli,
Anlaß  cg:cbcn habe. Falsch sei es auch, \\.C!!11 die AufrrJJ.'.:sKcber
die cin.2;chende Bearbcitung von Pro,iekkn den 13cwerbern £ll
schöbcll. Erforderlich sei vielmehr, dal! die ycrg,cht.'mkll Steilen
das Projekt und die fiir dic Kalkulation nötig.c Maq:jcnbcreclut1!1Ig:
selbst bis ins kleinste Hir tiit.' AIl schrdbHHge1J durclldfbeitetcn"
Dadurch wcrde anch dur Mißstand vermicdeJl'. daß die :ltJbietl:l1
d(;[l Firmcn ohnc Ko tenYer iitul1.1': lIud ohne Aus::>idrt auf t:rfol.z
die 13earbdwng des Projektes vorzunehmen JI Hte,1. All HanJ
gel1au vorgearbeiteter Untcrlagt:l1 ttsse sich z\Vciie!Jos aw.:!1 eiIle
P;cisscnkutlj.; crmöy;lichct!. Es hieraw. lJcrvor, daB dil' Ge.,
arbeHung dcr Projekte durch frejsdI,lffc1l h; ArcJritcli:tt:H
im Interessc der AlJgcml'inJICit lllH.i nidlt enthehrt

Das Jlie, fii.- aufzuwcndcnde dur.:!! die
Vorteile alkr Bctcitip;t('1/



Staut
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1) lIur 48 !HJrle1Jt.ende GroßstiHlte. _ 2) Ohne Frf'Thurg j. Hr.

Die Bautätigkeit im l\olärz und jm ersten Vierteljahr 1928. Die
Zahl der fel'tiggestcJ1tCH WchJL\!;ebiiude I1nd \Vuhnungeu ist im
März - wie in dell Ja]lr"cn 1926 lind 1927 - nach dem l iickgat1g
i1l \Jeu VorIJ1oJIatcli wieder bedeutend gestiegeu. In den berich
tende!1 92 Orol\- !!1Hl MitleJslMten \vurdcll ilH;gesamt 2482 Wolw

oder 36 v. tl. mehr als im februar und 10387 V/ahnungen
v. H. Il1ch1" als im Febnlar) von der Baupolizei abgenommen.

Auch gegcniiber <1em M'iirz 1927 war eine crltebliche Zunahme. bei
den WIo l11 cbäuden um 19 v. H., bei deIl W:Oll!![]l1gCn 11m 35 v. J-I.
zu yerzeJclll1cn. Bei diesen Bauten handelt e  sich fast anssclÜiel\
lieh 11111 solche. dic bereits im Vorjahr begonllcJJ worden \vareu.
Die Zahl der im Mitrz 1928 11egouuene!! Ballten erscheint demgegen
Über verJ1i.iltnismäßig gering. So standen ill 80 Stadten, fiir die
AlI5;abelJ hierüber vorliegen, 1959 fertiggestellten WoJmllngsbautel1
mit 8502 Wohnungen 11m 1592 im März beg01l1lC!1e Dauten mit
6959 WOhJlU11v:en Dic Zahl der fertiggesteJ]tc!J Gebände
fiir öffentliche, ulld sO!lstiv:c wjrtscIJaitliehe Zwecke hat
gleiehfa1Js im MÜrz zugenommen. Es I'amen 466 ,s.o chef GeNtude
zur polizeilichen Abnahme. 1.3 v. H. mehr als inI Fc'brnar, jedoch
5 v. 11. wcni cr als im MHn: 1927. In den 80 obcn erwähnten
SWdtel! slauden 4J3 fertiggestclltcn Bauten fiir öffentliche und ge
wcrb1Jche Zwecke 453 bcgOllJ1Cne gegcnüber. Die Batterlaubnis
:dffcrJI wiescn zwar £lach crJlebHche Steigerungcn auf, sic waren

durc1J\vcg niüdri.z;cl als dic entsprechenden Ziffern ,des VOf
In den BerichisstiidtclJ insgesamt wl1rdcn2202 Wohngebäude

und eiwa 9100 WOlIJJ1IJ1g 1l, d. h. 8 hzw. etwa 35 v. H. mellf als im
februar zum Dau gCHclnnigL Im Jahre 1927 betrug die ZlIl1aJllne
yom Februar zum Miirz 59 bzw. 55 v. H., war also ganz bedclltcnd
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gJ oBer als in diescIlI Jahr, {md daher blieb auch das Mäfzcrgebnis
J92H bri den \VohngebÜlldcn (um 22 v. lL) und Wohnungen (um
eh'."a 10 v. H.) hinter u.em MÜrzergebnis des v Cidahres zurÜck. An
Gebäuden für öffentliche, gewerbliche und sonstige wirtschaftlidie
Zweche \VurdCIl 825 zum Ball ge-nehmigt, gegenüber 629 im Vor
monat und 959 im .März 1927. Auch hier wurde -demnach das Vo1'
jahrsefgebnis nicht erreicht. In den drei ersten Monaten des JaJlres
1928 Zl1SammClI sind Ir! den berichteneJell Gr03- und !l'Jitte]städten
6623 Wohngebiiude !lud' 27 859 Wohnungen fertiggestellt worden, d. h.
etwa drei Zehntel weniger ab im vorhergegangenen VierteHahr, in
dem >der größte Teil der 1927 begoIluenen Bauten zum AbschluB
g:ebyacht werden konnte. Das Ergebnis des ersten Vierteljahrs 1927
wurde jedoch  um 21 bzw. 35 v, Ir. iibcrtrüffen. Die Zahl der zum
Bau genehmigten Wollll!:;ebäude (5689) lind Wohnungen (20031) war
infolge der schwieri.l!;"eu Finanzierungsfrage im ersten VierteUahr
1928 um 11 ],zw. 16 v. H. kleiner als in den Monaten Oktober bis
Dezember 1927 und blieb auch hinter dem ersten Vicrtclfal1r 1927,
in dcm die Bauer];lilbniszlfi"er hel gÜnstigen finanzieruugsaussicb.ten
keincn Rücl\.£:allg gG 2I1übe-r dem vorhergegangcncn Vierteljahr er
fahre!! Latte, um 15 DZW. 11 v. H. 7.Uriick. Die Zahl der ferfig
g-estclltcn Gebäude fÜr öffentliche, ge\verbliche und sonstige wirt
schaflliche Zwecke (I24{ ]Jat jm ersten Vierteljahr weder die tr
KelJnisse der drei erstell ./vlonaie 1927 (1359), noch die dcs erstcn
VierteUahres 1926 erreicht. All Bauerlaubnissen wurden 2076 er
teilt, 32 v. I-I. wcr::iger als in] vierten Vierteljahr und 16 v. 11.
wcni,ger als im erslct1 Vic! leljahr 1927.

Bauvollendungen und Bauerlauh11isse in den
Gron. und MitteJsti:idten im Jahre 192i

und im 1. Vi e r tel j a h r 1928.
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1\126 berichtenden 86 Gl'oßstildten  ind im Jahre 1927 Borhn, ßOChUlll unu Kö!uIl!n ngetl'eten.

Bauindex.
1913 = 100

25. 4. 28 = 173,5
9. 5. 28 = 173,3

23. 5. 28 = 173,4

Baustoffindex.
1913 = 100

16.5.28 = 159.6
23.5. 28   160.0
3D. 5. 28 = 160,4

8 ehr I ft le I tun g: Arcbltekt B.D.A. Ku r tL ange r ll. Dr..1ng. La Dg e nbc ck
balde In Braslau und BaurII.t H I\. n s B I U t h gen In Lelp,Jg.

VerJag:P.a ul 8t e I nk 0 In BreIlau u. Lelpllg.

Für unverllUlgt eJJgeslmdte ManUskriPte übernehmen wir keine Gewähr.
Allen ZusendungoD an die 8chrJftleitung bitten wir Rückporto bc!zurugeu.

111 h a Jt:
Vorlaubenl1äuser im Landkreise Elbing", dazu Abbildungen, 

Die Verantwortlichkeit des Lehrhernt für den Lehrling. - Die neue
Eisenbahnbrücke Über den Regen bei Blaibach, daztl Abbildung. 
Verschiedenes.


